
Bundesgericht entscheidet zugunsten der Gemeinde Riehen

Die in der <<RoZ> zgsammenge-
schlossenen Gegner der Zollfreistraise
werten den Entscheid der Lausanner
Richter als wichtigen Etappensieg, da
bis auf weiteres auf Schwiizer Seite

, keinerlei Bautätigkeit im Zusammen-
; hang mit der Zollfreistrasse mehr mög-
, lich sei.i Vu den Einsprechern gehörte nebst; diversen UmweltschutzvJrbänden und
i privaten Grundeigentümern auctr Oie
I Gemeinde Riehen. Ihre Beschwerde
i richtet sich nicht wie diejenige der Um-
1 

weltverbände und der CrunAäigentumli
I gegen die Rodungen im Beöich des
I Zoll-freistrasse-Trassees, sondem insbe-
I sondere gegen die vom Regierungsrat

bes-chlossene Erteilung der {odung-sbe-
willigung flir den Bau des Wiesäver-
bandsammlers im. Wiesevorland. Dieser
Kanal leitet die Abwässer der Stadt Lör-
rach und des vorderen Wiesentals in die
Kläranlage <Bändlegrund> bei Märkt.
Def in den 60er Jahren erstellte Abwas-
serkanal verläuft rechts der Wiese über
schweizerisches Hoheisgebiet und ab:
schnittsweise auf dent Tlassee der ge-
planten Zollfreistrasse. Er befindet sich
in einem schlechten baulichen Zustand

und sösst kapazitätsmässig an seine
Grenzen. Deshalb muss er unabhängig
vom Bau der Zollfreistrasse emeuirt
werden.
. Da aber das rechtsufrige Wiesevor-
,land zwischen Weilstrasse und Landes-
g.reye als Wald im Sinne des eidgenös-
sischen Forstgesetzes deklariert is[
braucht es für den Bau eines neuen Ka_
nals eine Rodungsbewilligung.

Unakzeptable projektänderung

Wie der Gemeinderat in seiner Ant_
wort auf eine Interpellation von Ein_
wohnerrärin Liselotte Dick (FDp) be_
treffend einer- möglichen Bauverzöge_
rung der'Zollfreistrasse und des Rieie_
ner Schwimmbades ausführt, können
sich die Ersteller des Wieseverband_
sammlers dabei im Gegensatz zur bean-
tragtren Rodungsschneise für das Zoll-
freistrasse-Trassee nicht auf den Staats_
vertrag zwischen der Schweiz und der
Bundesrepublik Deutschland berufen.
Gegenüber dem aktuellen projektstand
war ursprünglich vorgesehen, den neuen
Abwasserkanal grösstenteils ausserhalb
des fraglichen Waldstückes zu verlegen,
was bedeutend weniger Rodungen eäor_
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Bauprojekt, das nicht publiziert worden
sei, zwangsläufig das ordentliche Bewil_
ligungsverfahrön durchlarifen, tetlt die
Organisationi,iü, einem hesieränimu-
niqu6 mit. ,," rs r.,- ;:

Berechtigtg
Entschädigungsforderungen 

.

Der Gcmeinderat mag in seiner 1i,nt-
wort auf die Interpellation von Liseibtte
Dick zwar niöht ausschliessen, dasi mit
dem Bundesgerichtsentscheia, Oer ibls
auf weiteres jede Bautätigkeir .aüf
Schweizer Seite im Zusamme-nhang,mit
der Zollfreistrasse und dem Wieöer-
bandsammler verhindert, auch der Neu_
bau des Riehener Schwimmbades verzö_
gert wird Er sieht indessen im Gegen_
satz zui Interpellantin keine Gefahr-.flir
eine Verschlechterung der Beziehungen
zwischen dem Kanton und der Geme-in_
de. Denn die Entschädigungsforderun_
gen an die deutschen Beh-ördön - im Zu_
s-amge1lang mitdem imZugedes Baus
der Zollfreistrasse nötig weräenden Ab_
riss des alten Schwimmbades _ seien
durchaus berechtigt und mit Zahlen und

fSkten belegt. Aus der Anerkennuqg
dieser vom Kanton unterstützten Ent:
schädigungsforderungen durch die deut_
sche Seite nun ein künftiges Wohlver_
halten der Gemeinde Riehön im Zusam_
menhang mit_ hängigen Bewilligungen
abzuleiten, gehe zu weit, macht dir öe_
meinderat klar.

Für künftige Generationen
Der Gemeinderat hofft nun, dass er

mit seiner Beschwerde - er beziffert die
dafür anfallenden Anwalts- und Ge_
richtskosten auf rund l0'000 Franken _
beim Bundesgericht Recht erhält. Wer_
de die Beschwerde indessen abgelehnt,
dann würden die Bäume am iechten
Wieseufer in nicht allzuferner Zukunft
auf einer Länge von 500 Metem <<fallen
wie Dominosteine>>. Der Gemeinderat
werde sich spätestens dann von der auf_
gebrachten Bevölkerung die Frage ge-
fallen lassen müssen, ob er wirklici aäes
unüernommen haki, um die projektände-
rung beim Neubau des Wieseverband-
sammlers und damit einen sinnlosen
Kahlschlag zu verhindern.


